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Statut

der

Sachsischen Volkspartei

Allgemeine Bestimmungen

81 Die Partei fihrt den Namen Sachsische Volkspartei (Kurzbezeichnung: SVP) und
beteiligt sich geméal Artikel 21 Abs. 1 des Grundgesetzes an der demokratischen
Willenshildung des deutschen Volkes.

8 2 Der Sitz der Partei ist Meil3en. Ihr Tatigkeitsbereich ist das Bundesland Sachsen.
Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

8 3 Jeder Deutsche mit gefestigtem Bezug zu Sachsen, der das Programm und die Satzung
der Partei anerkennt und das 16. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht
ausgeschlossen ist, kann Mitglied der Partei werden.

84 Uber die Aufnahme in die Partei entscheidet der Parteivorstand. VVoraussetzung fiir eine
Aufnahme ist der Aufnahmeantrag. Eine Aufnahme oder Ablehnung wird bis 6 Wochen nach
Eingang des Aufnahmeantrages (Poststempel) schriftlich dem Antragsteller mitgeteilt. Eine
Ablehnung ist unanfechtbar. Der aufgenommene Antragsteller erhalt eine Einladung zum
Parteivorstand, von dem er am besagten Tage den Mitgliedsausweis ausgehandigt bekommt.
Die Mitgliedschaft ist binnen eines Jahres zundchst vorlaufig. Wird die Aufnahme wéhrend
diesen Jahres nicht widerrufen, so ist sie unbefristet.

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme und der Beitragszahlung fur den laufenden
Monat (siehe: Beitragsordnung).

8 5 Ein Mitglied kann die Partei jederzeit durch schriftliche Erklarung gegeniber dem
Vorstand unter Abgabe des Mitgliedsausweises verlassen. Die Mitgliedschaft erlischt ferner
durch Ausschluss, durch Streichung bei selbstverschuldeter Nichtentrichtung des
Parteibeitrages nach Ablauf von drei fehlenden Monatsbeitrdgen, durch Verlust des
Wahlrechts, durch Tod oder durch Verwirkung.

8 6 Ein Mitglied verwirkt seine Mitgliedschaft, wenn es rechtskraftig wegen krimineller
Delikte, die im polizeilichen Fuhrungszeugnis eingetragen sind, verurteilt wurde oder sich
weigert, ein solches, das nicht alter als drei Monate ist, auf Verlangen des Parteivorstandes
vorzulegen.

Weiterhin verwirkt es seine Mitgliedschaft, wenn es einer anderen Partei oder Vereinigung
angehort, welche nicht eindeutig dem 8 1 Abs. 1 — 4 (Verfassungsrechtliche Stellung und
Aufgaben der Parteien) erkennen lasst oder ohne schriftliche Zustimmung des
Parteivorstandes flr eine andere Partei oder Vereinigung kandidiert oder dariber verhandelt
oder fur diese unterstiitzend tatig wird.



8 7 Der Parteivorstand kann gemaR § 10 Abs. 3 Nr. 3 des PartG. folgende, zuléssige
Ordnungsmalinahmen gegen ein Mitglied festsetzen:
- Verwarnung
- Aberkennung des Stimmrechts oder die Untersagung der Teilnahme an
Parteiveranstaltungen bis zu einem Jahr
- Enthebung von Parteiamtern oder Aberkennung ihrer Bekleidung bis zu zwei Jahren,
wobei der Beschluss zu begriinden ist.
- Anordnung von Ersatzleistungen

Dabei berechtigen folgende Grinde zu OrdnungsmafBnahmen:
- Nicht — oder Teilerfullung der als Mitglied Ubertragenen oder wahrzunehmenden
Aufgaben
- Ersatzleistung bei Zufiigung eines Schadens gegenuber der Partei
- Abschluss von Vertragen, die die Partei oder Untergliederung verpflichten, ohne
Zustimmung des zustédndigen Beschlussorgans.

Die OrdnungsmafBnahmen sind je nach der Schwere des Falles festzusetzen.

8 8 Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsétzlich
gegen das Statut oder erheblich gegen die Grundsatze oder die Ordnung der Partei verstoit
und ihr damit schweren Schaden zufiigt (8§ 10 Abs. 4 PartG).

Ein Ausschluss ist insbesondere zuldssig wegen Schadigung des Ansehens der Partei, -wegen
Verrats vertraulicher Parteivorgange oder Vertrauensbruch, -wegen Stérung einer
Parteiversammlung, -wegen VerstoR gegen die innere Ordnung unter Zufligung schweren
Schadens, -wegen Zusammenwirken mit Vereinigungen und Personen, deren Téatigkeit gegen
elementare Rechtsgrundsatze gerichtet ist oder wegen des Versuchs, die freiheitlich —
demokratische Grundordnung zu stéren oder zu verletzen.

Bei dringenden oder schwerwiegenden Féllen ist die Anwendung des 8 10 Abs. 5 Satz 4 des
PartG. notwendig. Die Entscheidung ist zu begriinden und dem Mitglied mitzuteilen. Sie hat
keine aufschiebende Wirkung und ist binnen sieben Tagen nach Zustellung des
Enthebungsbeschlusses schriftlich beim zustdndigen Schiedsgericht einzulegen.

89 Zulassige Ordnungsmalinahmen nach § 16 PartG. gegen Gebietsverbande werden wie
folgt geregelt:
Der Parteivorstand kann zul&ssige Ordnungsverfahren gegen nachgeordnete Gebietsverbande
aussprechen. Dies kdnnen insbesondere Auflosung, Amtsenthebung ganzer Organe wegen
schwerwiegender Verstolie gegen die Ordnung und Grundsatze der Partei beinhalten.
Derartige MalRnahmen sind zul&ssig
- bei verfassungswidrigen Agitationen und Handlungen
- bei Einflussnahme parteifremder Kréfte auf Teile der oder die Organisation
- bei schwerwiegender Parteischadigung, wodurch die oder Teile der Organisation
erheblich geféhrdet werden.
- wenn sofortige MaRRnahmen zur Abwendung einer Gefahr fir die Partei notwendig
sind
Mit dem Ausschluss eines Gebietsverbandes verlieren auch die Mitglieder ihre
Parteizugehdrigkeit. Zur Bestéatigung dieser MalRnahme muss der nachste Parteitag seine
Zustimmung geben. Der Parteitag kann beschriebene Malinahmen zuriicknehmen.
Betroffene einer MalRnahme kénnen innerhalb von vierzehn Tagen Beschwerde beim
Parteischiedsgericht einlegen, welches tiber Bestatigung, Anderung oder Aufhebung der
MafRnahme entscheidet.



Nach Amtsenthebung sind durch den Parteivorstand kommissarisch Beauftragt legitim, die
durch schnellst moégliche Neuwahl Ablésung finden.
Rechtsstreitigkeiten finden Erledigung.

Gegen verhéngte Ordnungsmalinahmen ist fur Betroffene die Anrufung des
Parteischiedsgerichtes § 16 Abs. 3 PartG. zugelassen.

8 10 Muitglieder der Partei haben das Recht, an Parteiversammlungen und satzungsmagigen
Wahlen teilzunehmen, Wahlvorschlage zu unterbreiten und sich selbst zur Wahl vorschlagen
zu lassen. Dartiber hinaus hat jedes Parteimitglied das Recht, Vorschlage in Erganzung zum

Parteiprogramm zu unterbreiten.

8 11 Die Pflicht jedes Parteimitgliedes besteht in der fristgeméaRen Begleichung des
Parteibeitrages entsprechend der Beitragsordnung (folgend — siehe: Beitragsordnung).

8 12 Der Parteivorstand kann einen Kreisverband oder einen Stadtverband auflésen, wenn
die betreffende Gebietskdrperschaft in einer Weise tatig wird, die dem Programm oder der
Satzung der Partei grundsatzlich zuwiderlauft oder die betreffende Gebietskorperschaft
vorsétzlich Beschlisse der Gibergeordneten Organe nicht erfullt.

Gliederung und Organe der Partei

8 13 Die Partei gliedert sich nach dem Territorialprinzip, - in Kreis — und Stadtverbéande.
Die Kreisverbande gliedern sich in Ortsgruppen und Stadtverbénde. Die Grindung einer
unteren Organisation bedarf der Bestatigung des Parteivorstandes.

8 14 Die unterste organisatorische Einheit ist der Orts — bzw. Stadtverband, dem mindestens
6 Mitglieder angehdren missen. Die Orts — bzw. Stadtverbande werden von einem Vorstand
geleitet, dem der VVorsitzende, so wie 2 weiteren Mitgliedern angehort.

8 15 Der Kreisverband ist die Kleinste, selbstandige organisatorische Einheit der Partei und
besitzt eine selbstandige Kassenfuhrung. Er umfasst in der Regel mehrere Stadtverbande und
Ortsgruppen. Die Grenze eines Kreis — und Stadtverbandes sind identisch mit der
betreffenden Verwaltungsstruktur. Kreis — und Stadtverband fiihren in der Regel jahrlich eine
Hauptversammlung durch.

Der Vorstand des jeweiligen Kreisverbandes besteht aus einem Vorsitzenden, einem
Stellvertreter und bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die Hauptversammlung stellt die
Wahlbewerber fiir Kommunal — und Kreistagswahlen auf. Sie schlagt ferner die
Wahlbewerber fiir Landtags — und Bundestagswahlen vor.

8 16 Der Landesparteitag ist das hochste Organ der Partei. Er beschliel3t im Rahmen der
Zustandigkeiten des Gebietsverbandes innerhalb der Partei tber die Parteiprogramme, das
Statut, die Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Auflésung so wie die
Verschmelzung mit anderen Parteien. In der Regel wird jedes Jahr ein ordentlicher
Landesparteitag durchgefuhrt. Er nimmt den Tatigkeitsbericht des VVorstandes entgegen,
analysiert die politische Tatigkeit der zurtckliegenden Wahlperiode und beschlie3t die
politische Grundlinie bis zum n&chsten Parteitag. Beschlusse des Parteitages sind nicht
anfechtbar.

Er wahlt den Vorsitzenden des Gebietsverbandes, seine Stellvertreter und die Ubrigen
Mitglieder des Vorstandes, die Mitglieder etwaiger anderer Organe und die Vertreter in den
Organen hoherer Gebietsverbénde, soweit in diesem Gesetz nichts anderes zugelassen ist.



8 17 Der Parteivorsitzende muss den auf3erordentlichen Parteitag einberufen, wenn die
Mehrheit des Vorstandes ihn verlangt.

8 18 Der Vorstand ruft den Parteitag ein. Die Einladungsfrist fur Parteitage betragt zwei
Wochen, - flr auRerordentliche Parteitage eine Woche. Die Einladungen haben schriftlich zu
erfolgen. Die Leitung des Parteitages obliegt dem Vorsitzenden, bzw. einem Stellvertreter.
Uber den gesamten Verlauf des Parteitages ist ein Protokoll anzufertigen, welches vom
Vorsitzenden und 2 weiteren VVorstandsmitgliedern zu beglaubigen ist.

8 19 Dem Parteitag gehoren an: Der Parteivorstand und alle Mitglieder der Partei.

820 Dem Parteivorstand gehoren an: Der Vorsitzende, 2 Stellvertreter, der Schatzmeister,
sein Stellvertreter, der Schriftfuhrer und bis zu 10 weitere Mitglieder. Alle Mitglieder des
Parteivorstandes sind gleichberechtigt. Wenn mehr als die Halfte der Mitglieder des
Parteivorstandes eine Vorstandssitzung fordert, ist diese durchzufiihren. Der Vorsitzende des
Schiedsgerichtes nimmt an den Sitzungen des Landesvorstandes mit beratender Stimme teil.

8 21 Der Parteivorstand ist das hochste Organ zwischen den Parteitagen. Der VVorstand leitet
den Gebietsverband und fiihrt dessen Geschafte nach Gesetz und Statut, so wie den
Beschlissen der ihm ibergeordneten Organe. Er hat Gber die Herkunft und Verwendung der
Mittel, die der Partei innerhalb eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) zugeflossen sind, so wie
uber das Vermdgen der Partei zum Ende des Kalenderjahres in einem Rechenschaftsbericht
offentlich Rechenschaft zu geben.

Im Rechenschaftsbericht ist auch die Zahl der beitragspflichtigen Mitglieder zum Ende des
Kalenderjahres mitzuteilen.

8 22 Der Rechenschaftsbericht muss von einem Wirtschaftspriifer oder einer
Wirtschaftsprufungsgesellschaft, bzw. so weit nach dem Parteiengesetz zulassig, von einem
vereidigten Buchprifer oder einer Buchprifungsgesellschaft ordnungsgemal gepriift werden
und ist bis zum 30. September des dem Rechnungsjahr folgenden Jahres beim Prasidenten des
deutschen Bundestages einzureichen.

8 23 Auf Vorschlag des Parteivorsitzenden kann der Parteivorstand einen Generalsekretar
der Partei berufen.

8 24 Um die Arbeitsfahigkeit zu erleichtern, kann der Parteivorstand ein Prasidium bilden,
dem der Vorsitzende und seine beiden Stellvertreter, der Generalsekretar und der
Schatzmeister angehdren. Die Tatigkeit des Prasidiums muss durch die jeweilige
nachfolgende Sitzung des Parteivorstandes bestatigt werden.

8 25 Alle gewéhlten Parteiorgane sind auf den jeweiligen Verbandsebenen uber ihre
Tatigkeit jahrlich rechenschaftspflichtig.

8 26 Der Parteitag kann mit einem Stimmenanteil von 75 % der Anwesenden die Partei
auflosen.



Beschlussfassung und Willensbildung
8 27 Beschlusse des Parteitages werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

8 28 Beschlisse des Parteitages zur Satzung, zum Programm, der Beitragsordnung, der
Schiedsgerichtsordnung, der Finanzordnung der Partei bedirfen der Zweidrittelmehrheit.
Sollten beim Parteitag weniger als 50 % der Delegierten anwesend sein, vertagt das Présidium
die Sitzung um 30 Minuten, um danach mit den anwesenden Mitgliedern den ordentlichen
Parteitag durchzufuhren.

829 Alle Beschliisse werden offen gefasst.

8 30 Alle Vorstande, so wie Mitglieder des Schiedsgerichtes, der Wahlkommission und die
Rechnungsprifer werden in geheimer Wahl gewdhlt.

8 31 Nachdem die Anzahl der Vorstandsmitglieder bzw. des jeweiligen Schiedsgerichtes, der
Wahlkommission und der Rechnungsprifer beschlossen wurde, gelten in Reihenfolge die
Mitglieder als gewdhlt, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Vorsitzende und
Stellvertreter von Vorstanden werden direkt gewahilt.

8§ 32 Beschlisse der untergeordneten Vorstande bedlrfen der Bestatigung durch die
Ubergeordneten Vorstande. Erst dadurch sind sie gltig.

8 33  Beschliisse sind jeweils vom Vorsitzenden bzw. einem Stellvertreter sowie einem
weiteren Vorstandsmitglied zu beurkunden. Jedes Parteimitglied hat das Recht, sich tber alle
in der Partei gefassten Beschlusse zu informieren. Beschlisse sind in eine Beschlusskartei
aufzunehmen und auf ihre Erfiillung hin zu kontrollieren.

8 34 Vorschldage zur Beschlussfassung kdnnen Organe, Ausschiisse und einzelne Mitglieder
unterbreiten, unabhéngig davon, ob sie an der Versammlung teilnehmen oder nicht.
Vorschldge sind vor der Beschlussfassung zu erortern. Eine Versammlung kann beschlielRen,
Vorschlage nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Parteischiedsgericht

8 35 Auf Parteivorstandsebene wird ein Schiedsgericht fur ein Jahr gewéhlt, welches aus
mindestens 3 Mitgliedern bestehen muss. Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dirfen keine
andere Funktion in der Partei begleiten und sind an keine Weisung des VVorstandes gebunden.
Aufgabe des Schiedsgerichtes ist es, Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern, so wie
zwischen Mitgliedern und Organen und Ausschiissen zu schlichten.

Die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist fur alle Beteiligten bindend. Die Tatigkeit des
Schiedsgerichtes wird in der Schiedsgerichtsordnung geregelt.



Parteifinanzen

8 36 In der Partei gibt es nur eine Finanzordnung. Sie ist die Grundlage flr die Tatigkeit des
Parteischatzmeisters. Zur Fihrung von Kassen sind ausschliel3lich der Parteivorstand und die
Kreisvorstande berechtigt. Fir die Aktualisierung der Finanzordnung ist der
Parteischatzmeister zustidndig. Der Parteivorstand kann einzelne notwendige Erganzungen
und Veranderungen beschlie}en. Auf Wahlparteitagen ist die Finanzordnung in ihrer Ganzheit
stets neu zu beschlieRen.

8 37 Auf Parteiebene werden jeweils 2 Rechnungsprufer fiir einen Zeitraum von einem Jahr
gewahlt, die auch flr die Rechnungsprifung auf Kreisebene zusténdig sind.

8 38 Spenden an die Partei kénnen nur von natirlichen Personen geleistet werden.
Parteibeitrag

8 39 In der Partei gibt es nur eine Beitragsordnung, flr deren Einhaltung der Parteivorstand
und der Parteischatzmeister zustandig sind.

8 40 Jedes Mitglied ist verpflichtet, der Partei einen Beitrag zu zahlen. Der Parteibeitrag ist
als Bringschuld ohne jede Bedingung zu entrichten.

8 41 Die Hohe der Parteibeitrdge, die einzurichtenden Beitragsgruppen und die Hohe einer
Aufnahmegebihr sowie die Zahlungsweise der Beitrége sind in der Beitragsordnung geregelt.
Die Beitragsordnung wird vom Parteitag auf VVorschlag des Parteivorstandes beschlossen.

Der Parteitag kann das Recht der Verabschiedung der Beitragsordnung auf den Parteivorstand
widerruflich Gbertragen.



Schiedsgerichtsordnung
der

Sachsischen Volkspartei

8 1 Das Schiedsgericht ist ein Organ der Partei zur Kl&rung strittiger Fragen. Eine
Einbeziehung von Personen, die nicht Mitglied der Partei sind, ist nicht zul&ssig. Ein
Betroffener kann zur Unterstiitzung seines Verlangens eine Person seines Vertrauens
benennen, die auch einer anderen Organisationsstruktur der Partei angehort.

8 2 Dem Schiedsgericht gehdren mindestens 3 Mitglieder an, die auf Parteitagen fir die
Dauer von einem Jahr gewéhlt werden. Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus dem
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und einem Beisitzer. Mit jeder Wahl des Schiedsgerichtes
ist die Schiedsgerichtsordnung neu zu beschlieRen. Fir den Fall, dass ein Mitglied vorzeitig
aus dem Schiedsgericht ausscheidet, wéhlt der Parteivorstand auf eigenen Vorschlag einen
Nachfolger. In dem Fall ist auf dem nachfolgenden Parteitag das Schiedsgericht neu zu
waéhlen. Die Mitglieder des Schiedsgerichtes dirfen keine andere Funktion in der Partei
begleiten. Wird gegen ein Mitglied des Schiedsgerichtes ein Schiedsgerichtsverfahren
eingeleitet, so ruht seine Funktion als Mitglied des Schiedsgerichtes flr die Dauer des
Verfahrens. Der Vorsitzende des Schiedsgerichtes nimmt an den Sitzungen des
Parteivorstandes mit beratender Stimme teil.

8 3 Die Arbeit des Schiedsgerichtes wird durch das Parteiengesetz, das Programm und die
Satzung der Partei sowie durch die Schiedsgerichtsordnung geregelt. Kein Parteiorgan darf
durch Beschlisse auf die Entscheidungen des Schiedsgerichtes einwirken. Die Beschliisse des
Schiedsgerichtes sind fur alle Mitglieder der Partei bindend. Die Entscheidungen des
Schiedsgerichtes konnen nicht aufgehoben werden. Eine Diskussion uber die Entscheidung
des Schiedsgerichtes sowie auch ablehnende Stellungnahmen sind zuléssig.

8 4 Das Schiedsgericht nimmt seine Tatigkeit auf, wenn der Parteivorstand der Partei den
Ausschluss eines Parteimitgliedes fordert.

8 5 Das Schiedsgericht muss spatestens nach vier Wochen seiner Anrufung seine Téatigkeit
aufnehmen und innerhalb von acht Wochen seinen Beschluss fassen und diesen innerhalb von
vierzehn Tagen mit Begriindung dem Betroffenen schriftlich mitteilen. Ist durch
auBerordentliche Umsténde die Einhaltung dieser Fristen nicht mdglich, muss der Vorsitzende
des Schiedsgerichtes den Generalsekretér der Partei und das betroffene Mitglied davon in
Kenntnis setzen.

8 6 Das Schiedsgericht prift umgehend nach seiner Aufrufung die Berechtigung des
Antrages. Es kann eine Vervollstandigung verlangen bzw. einen Antrag abweisen. Die im
Antrag mitgeteilte Person des Vertrauens ist in jedem Fall anzuerkennen.

8 7 Die Verhandlungen des Schiedsgerichtes sind parteioffentlich. Das Schiedsgericht kann
die Zahl der teilnehmenden Géste begrenzen bzw. Teilnehmenden Gasten die weitere
Teilnahme untersagen.



§ 8 Uber die Verhandlungen des Schiedsgerichtes ist durch eines seiner Mitglieder ein
Protokoll anzufertigen, in welches bei berechtigtem Interesse (die Entscheidung darlber
obliegt dem Schiedsgericht) jedes Mitglied der Partei Einsicht nehmen lassen.

8 9 Das Urteil des Schiedsgerichtes ist innerhalb von zwei Tagen nach Verkiindung dem
Parteivorsitzenden und der Gebietskdrperschaft, der das betroffene Parteimitglied angehért,
schriftlich mitzuteilen. Der Parteivorstand entscheidet Giber die weitere Verdffentlichung.

Finanzordnung

8 1 Alle Kassenfiihrenden Organe sind verpflichtet, eine Buchhaltung zu fiihren, in der alle
Einnahmen und Ausgaben verbucht werden.

8 2 Die Einnahmen bestehen aus Aufnahmegebiihren, Mitgliedsbeitrdgen, Spenden, Verkauf
von Materialien, Zinsen und sonstigen Zuschiissen.

8 3 Die Aufnahmegeblhren verbleiben in vollem Umfang beim jeweiligen Kreisverband der
Partei.

84 Neu gegrundete Kreisverbénde dirfen ab Griindungsmonat 3 Monate lang lber die
Mitgliedsbeitrage in vollem Umfang verfligen.

Nach Ablauf dieser 3 Monate fuhren die Kreisverbande 50 % der Beitragseinnahmen an den
Parteivorstand ab.

8 5 Spenden bis zu einer Hohe von 5.000,- € verbleiben beim jeweiligen Kreisverband, dem
sie zugedacht sind.

Der Spendenbetrag, der sich tGber 5.000,- € befindet, ist dem Parteivorstand zuzufuhren.

Alle Spenden sind jedoch dem Parteischatzmeister innerhalb von 8 Tagen mitzuteilen.

§6 Die Ausgaben entstehen durch Offentlichkeitsarbeit und Gebiihrenentrichtungen sowie
Riickerstattung von Unkosten.

8 7 Fur jede Ein — und Ausgabe muss ein ordnungsgemafer Beleg vorhanden sein, auf dem
Ort, Datum, Grund / Zweck der Zahlung bzw. Herkunft der Einnahmen sowie Einzahler bzw.
Empfanger vermerkt sind. Die Belege sind fortlaufend geordnet und gleich lautend mit den
Eintragen in der Buchhaltung zu numerier4en und in einem Ordner abzuheften.

Die Buchhaltung ist regelmaRig mindestens einmal pro Jahr zum 31.12. abzuschliel3en, das
Saldo ist neu vorzutragen.

8 8 Der Parteivorstand ist berechtigt, die Geschaftsblcher und die Geschéftspapiere des ihm
unterstellten VVorstandes einzusehen. Jedes Kassenfiihrende Organ hat jahrlich eine
Kassenprifung vorzunehmen und die Finanzunterlagen 5 Jahre aufzubewahren.

Jeder Schatzmeister und Kassierer muss vor Abgabe seines Amtes bzw. einer Neuwabhl
entlastet werden.

8 9 Zeichnungsberechtigt in allen Finanzgeschéften und Vermogensverédnderungen
sind nur der Vorsitzende und der Schatzmeister.



Beitragsordnung

8 1 Mitgliedsbeitrage sind die wichtigsten Einnahmequelle der Partei.
8 2 Die Partei erhebt Mitgliedsbeitrage zur Erfullung ihrer politischen Aufgaben.
8 3 Der Parteibeitrag ist eine Bringeschuld gegenlber der Partei.
8 4 Die Mitglieder sind verpflichtet, ihren Parteibeitrag bis jeweils zur Mitte des laufenden
Monats zu entrichten. Eine Vorauszahlung ist moglich. Die Beitragszahlung kann direkt an
den Schatzmeister oder als Uberweisung auf die Bankverbindung der Partei oder des
Kreisverbandes erfolgen.
85 Die Beitragshohe ist in der Partei einheitlich.
8 6 Die monatliche Beitragshohe staffelt sich wie folgt:

bis 350,-€ Nettoeinkommen = 3,- € Mitgliedsbeitrag

bis 900,- € Nettoeinkommen = 6,- € Mitgliedsbeitrag

ab 900,- € Nettoeinkommen = 10,- € Mitgliedsbeitrag
8 7 Im Falle des Ausscheidens aus der Partei endet die Beitragspflicht mit Ende des dem
Ausscheiden vorangehenden Monats. Liegt durch Vorauszahlung ein Beitragsuberschuss vor,
so ist dieser auf Antrag zuriickzuerstatten.

8 8 Nach Ablauf des Jahres kann auf Wunsch eine Beitragsquittung ausgestellt werden.

89 Die Aufnahmegebdhr in die Partei betrégt entspricht der Hohe eines Mitgliedsbeitrages.



Programm der Sachsischen Volkspartei

Praambel
Sachsen fur Sachsen

Die Sachsische Volkspartei versteht sich als eine Partei, deren Ziele darin bestehen, indem sich
séchsische Birger fur die Belange aller séachsischen Birger bei optimaler Gleichbehandlung
unabhéngig der sozialen Stellung, - im ernsthaften Bestreben fir einheitliche Bildung,
bedarfsorientierter Ausbildung mit dem Ziel des entsprechenden Einsatzes im Berufsleben, - flr ein
umfassendes Geflihl an Sicherheit in allen Bereichen, - der Forderung und Unterstitzung aller
Freizeitbereiche fir alle, - fir mehr Eigen — und Selbstbestimmung im Rahmen des Bundes — und
Europarechts, - einer starkeren Differenzierung im Umgang mit dem Strafrecht, dem Asylrecht und
der Zuwanderung auslandischer Birger einsetzen.

Sachsen fiir Sachsen, d.h. séchsische Mitglieder der Sachsischen Volkspartei kennen ihr Land und
seine Probleme.

Wir wollen nicht in fuhrenden Positionen des Staates und des 6ffentlichen Dienstes Importmanager,
die dem Land Sachsen eine Schablone einer anderen Region aufsetzen méchten.

Sachsen verflgt wohl selbst tiber gentigend kluge Menschen, die ihr Geschick sehr wohl selbst in
die Hand nehmen kdnnen, wenn sie sich an ihre Kraft besinnen und diese anderen richtig
hertiberbringen kdnnen.

Aus eingefahrenen Spuren herauszukommen ist nicht leicht. Wer dieses jedoch nicht versuchen
will, grabt sich mit der Zeit noch tiefer in sie ein.

Wie hiel3 es doch 1989?

»Wir sind das Volk* — und das Volk, ausgegangen von Sachsen, hat eine Starke bewiesen, dass die
Mauer von Ost nach West fiel und nicht umgekehrt.

Das Parteiprogramm der Séchsischen Volkspartei

Nachfolgende Programmschwerpunkte macht sich die Sachsische Volkspartei zur Aufgabe. Das
bedeutet nicht, dass durch politische Verédnderungen weitere Schwerpunkte zusétzlich
aufgenommen werden konnen, bzw. manche vielleicht gestrichen werden, weil sich die von uns
gestellte Forderung oder Aufgabe durch anderweitige Einfllisse bereits geldst hat.



Gesundheitspolitik

Die Sachsische Volkspartei wird sich dafr einsetzen, dass im Freistaat Sachsen eine einzige
gesetzliche Krankenkasse geschaffen wird und alle sachsischen Biirger bei gleichen Bedingungen
eine einheitlich umfassende medizinische Grundversorgung erhalten.

Gesonderte Winsche von Patienten sind bei der gleichen Krankenkasse geltend zu machen und aus
eigenen Mitteln zu bestreiten.

Die daftr entsprechende Kontrollfunktion hat das Gesundheitsministerium des Freistaates zu
ubernehmen.

Die Beitrage zu dieser Krankenkasse sollten nach dem Einkommen der Blrger bis zu einer
festzulegenden Obergrenze abgestuft werden.

Fur Kinder sollte die j&hrliche Vorstellung beim Kinderarzt zur Pflicht werden, wie auch die
Fuhrung eines Impfausweises fur jedes Kind.

Arbeitszeiten von Arzten sind entsprechend der Verantwortung gegeniiber menschlichen Lebens
gesetzlich so zu gestalten, dass sie auch gewissenhaft vertretbar sind.

Bildungspolitik

Die Durchsetzung von Ganztagsschulen (mit Hort) wird von der Séchsischen Volkspartei
angestrebt.

Dabei sollte in einem Zug eine einheitliche Schulkleidung durchgesetzt werden, um Anstrichen der
sozialen Unterschiede und deren Auswirkungen im Schulalltag entgegen zu wirken.

Im gesamten Freistaat sollte ein einheitliches Lehrprogramm unter Einbeziehung einheitlich
festzulegender Bildungsunterlagen erfolgen.

Das Realschulsystem ist flir den gesamten Freistaat durchzusetzen (10 — Klassen — Modell).
Familienpolitik

Kinderkrippen und Kindergarten sollten ganztags fur alle Kinder des Freistaates Sachsen offen sein.
Die daftr aufzuwendenden Mittel hat der Freistaat zu tUbernehmen.

Das Elterngeld ist umgehend zu erhéhen.
Sicherheitspolitik

Kindesentfiihrungen — und Vergewaltigungen, andere Sexualstraftaten, Einbriiche mit Diebstahl
und Anwendung von Gewalt, Raub, Mord, Drogen...

Séachsische Kinder, ihre Mutter und Véter, Jugendliche, alte Menschen, Einrichtungen
verschiedenster Art bedurfen des Schutzes und dem Gefiihl von Sicherheit.

Die Sachsische Volkspartei ist entgegen der vorgesehenen Streichung von Dienststellen bei der
Polizei fir eine erhebliche Aufstockung und mehr 6ffentliche Présenz allerorts im Freistaat.

Bei Schwerstkriminellen sollte das Strafmal? in voller Héhe und vollem Umfang unter verschérften
Haftbedingungen zur Anwendung gelangen (lebenslange Haftverwahrung).

Straffallig gewordene Zuwanderer sind umgehend in ihr jeweiliges Herkunftsland abzuschieben.



Wirtschaftspolitik

Eine zum Wohle des deutschen Volkes betriebene Wirtschaftspolitik ist im allgemeinen die Basis
fiir Beschéaftigung, - der daraus resultierenden Zufriedenheit, Erhéhung der Kaufkraft und
Wohlstand fiir alle im Kreislauf Beteiligten.

Unzureichende Ausbildungsplatze, Abwanderung junger Menschen in die Altbundeslander oder ins
Ausland, Pendler und viel zu viele Arbeitssuchende, immer dlter werdende Rentenbezieher, billiger
als deutsche Birger arbeitende Auslander gehoren auch zum Bild des Freistaates.

Die S&chsische Volkspartei kann nicht allein bestehendes EU — Recht kippen aber an séchsische
Unternehmen appellieren, im Freistaat zu produzieren und so mitzuhelfen, die Quote deutscher
Arbeitsloser senken zu helfen — ,,Sachsen flr Sachsen®.

Dem oft zitierten Arztemangel hatte man bereits langfristig vorbeugen — und den Import
auslandischen Fachpersonals verhindern kdnnen. Mehr Weitsicht ist gefragt, denn was heute der
Arztemangel ist, kbnnte morgen schon eine andere Gruppe von Spezies betreffen.

Auftrage sind so zu splitten, dass eine europaweite Ausschreibung nicht notwendig wird.
Ausschreibungen der 6ffentlichen Hand mussen nachverhandelbar sein.

Unternehmen, welche im Freistaat Sachsen ansassig sind, haben auch die Steuern dem Freistaat
zuzufihren.

Langfristige Forderung und Unterstitzung (auch bei eventuellen Umstrukturierungen) von kleinen
und mittelstandischen Unternehmen, um sie sicher am Markt zu halten, da auch sie Ausbilder und
Arbeitgeber sind.

Forcierung der vollen Ausnutzung bereits bestehender Gewerbeflachen durch Ansiedlung von
Branchen, die dem Export — und Produktionsbedarf des Freistaates entsprechen.
Dabei sind diese Unternehmen entsprechend zu unterstiitzen und zu fordern.

Es darf nicht vorkommen, dass mancher zur Verfugung stehende Ausbildungsplatz unbesetzt bleibt.
Ausbildungsplétze sollten im Freistaat gezielt, zukunftsorientiert und am realen Bedarf der
deutschen Wirtschaft gesichtet, zusammengefasst und in einer Broschiire dokumentiert werden.
Diese konnte dann beispielsweise bei den Agenturen fur Arbeit / Berufsberatung ausliegen.
Genauso verhalt es sich mit Studienplatzen an unseren sachsischen Studieneinrichtungen. Hier
sollten vor allem Spezialisierungsgebiete sichtbar gemacht werden, fiir welche auf dem Markt
Bedarf besteht. Ein Studium ohne anschlieBenden praktischen Einsatz verzehrt Kosten und bringt
aufler ihnen dem Lande nichts.

Durch die fehlgeschlagene Liberalisierung des Strommarktes sollte der Freistaat versuchen, eine
Preisstabilitat auf der Grundlage fester, vertraglicher Bindung bei den Stromlieferanten zu erzielen.

Kultur und Sport

Die Sachsische Volkspartei wird sich dafiir stark machen, dass Nutzungsmieten fur Sportvereine
nicht weiter ansteigen, solang sich die Schere der sozialen Unterschiede nicht wieder schlieen
sollte.

Mieterhdhungen wirden oft Erhohungen von Mitgliedsbeitrdgen zur Folge haben und so auch fur
manches Talent den Austritt.



Der Forderung von Talenten sollte an den Schulen sowohl im Sport als auch in Musik mehr
Augenmerk mit dem Ziel der weiteren Forderung geschenkt werden.

Kultur — und Sportstatten, die aus bautechnischen Griinden geschlossen worden sind, sollten nicht
weiter dem Verfall der Zeit Uberlassen werden, sondern dffentlich zum Verkauf ausgeschrieben
werden, um sie am Ende einer sinnvollen Nutzung zuzufiihren.

Entsprechende Konzepte von Interessenten / Bietern sollten nicht ungehdrt abgeschmettert werden.

Traditionsgerechte Kultur — oder Sportstatten sollten im Interesse der Beibehaltung der Tradition
unter allen Umstanden erhalten werden.

Die Sachsische Volkspartei wird verstérkt fur Moglichkeiten eintreten, das Kinder, Jugendliche und
altere Birger, die aus dem Bauch heraus mal sportlich wirksam werden mdchten, ohne gleich
Mitglied in einem Verein werden zu mussen, auch diese Mdglichkeiten erhalten.

Wenn der Freistaat Sachsen sich zu einer fuhrenden Tourismuslandschaft entwickeln will, gehéren
der Erhalt und die Forderung der Heimatpflege unwiderruflich dazu.

D.h., das z.B. im Erzgebirge auBRer der Holzkunst auch die Tradition der Mundart starker gefordert,
gepflegt und angewandt werden sollte, - man um Nachwuchs musikalischer und handwerklicher
Heimatgruppen bemiiht sein sollte.

Landwirtschaft und Umwelt
Die Sachsische Volkspartei spricht sich eindeutig gegen eine Versteuerung von Biokraftstoff aus.

Sé&chsische Bauern sollten mehr Férderung beim Anbau nachwachsender Rohstoffe erhalten, die der
Mineral6lerzeugung dienen.

Auslanderpolitik

Die Sachsische Volkspartei spricht sich daflr aus, dass Asylantrage innerhalb von 48 Stunden zu
bearbeiten — und zu entscheiden sind.

Ist eine politische Verfolgung von Asylanten in ihrem jeweiligen Heimatland nicht mehr gegeben,
haben diese den Freistaat zu verlassen.

Um beim politischen Neubeginn in ihrem Heimatland mitwirken zu kénnen, ist Asylanten im
Freistaat Unterstltzung in Form von Bildung und Ausbildung zu gewahren.

Wurde bereits ein Antrag auf Asyl in einem anderen européischen Staat abgelehnt, ertibrigt sich
eine nochmalige Prifung im Freistaat.

Eine Zusammenarbeit mit ausldndischen Behdrden ist diesbezuglich anzustreben.

Fur den Freistaat Sachsen ist die Zuwanderung weiterer auslandischer Biirger, die keiner deutschen
Abstammung entsprechen und die, welche keine politisch Verfolgten sind, zu stoppen.

Ein Bleiberecht mit erlangen der deutschen Staatsbiirgerschaft ist nur dann zu gewahren, wenn sie
der deutschen Sprache in Wort und Schrift méachtig sind, deutsche Gesetze und Sitten anerkennen
und nach ihnen leben, ihren Lebensunterhalt selbst erarbeiten oder finanzieren kénnen.



Flhrungspolitik
Staatliche Angestellte sind fur Fehlentscheidungen haftbar zu machen.

Eine Erh6éhung von Gehéltern und Didten bei Staatsbediensteten ist so lang einzufrieren, bis auch
eine spurbare Erhdhung von Renten und Loéhnen bei der Bevolkerung sichtbar wird.

Die Burokratie ist energisch mit dem Ziel zu bekdmpfen, dass Behdrdengénge fir den Biirger
vereinfacht, - Bearbeitungsfristen verkurzt — und auszufullende Formulare in einem fur den Burger
umgangssprachlich verdeutlichterem deutsch kurz und pragnant gefertigt werden.

Die Sachsische Volkspartei fordert ein unaufhdrliches Aufsplren und ein energisches VVorgehen
gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Wirtschaft und Politik auf allen Ebenen, so wie deren
offentliche Aufdeckung und Bestrafung.

Da die Séchsische Volkspartei gegen zentralistische Verwaltung ist, spricht sie sich auch gegen
angestrebte Kreisgebietsreformen aus.



	02 Sächsische Volkspartei Deckblatt Stand_17_03_2008
	03 Sächsische Volkspartei Vorstandsliste gewählt_08_03_2008
	04 Sächsische Volkspartei Satzung geliefert_17_03_2008
	05 Sächsische Volkspartei SchiedsgerichtsO geliefert_17_03_2008
	06 Sächsische Volkspartei Programm geliefert_17_03_2008

